
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ergebnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange werden zur 
Kenntnis genommen. 

 
2. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 128 „Köstersche Fabrik“ 
für das Gebiet südöstlich der L 322 
„Haart“, östlich der Wohnbebauung der 
Emil-Köster-Straße und nördlich des 
Landschaftsraumes der Geilenbek im 
Stadtteil Brachenfeld / Ruthenberg sowie 
die dazugehörige Begründung einschließ-
lich Umweltbericht werden in der vorlie-
genden Fassung gebilligt. 

 
3. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 128 „Köstersche Fabrik“ 
mit der dazugehörigen Begründung ein-
schließlich Umweltbericht sowie die vor-
liegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen sind nach § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) öffentlich auszulegen; die 
Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB 
zu beteiligen. 

 
 


